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A Abwägungsrelevante Stellungnahmen von Behörden und Trägern öffentlicher Be-
lange 

Nr.  Behörde Adresse Schreiben vom 

9 Forstamt Koblenz Untere Forst-
behörde 

Richard-Wagner-Straße 
14 56075 Koblenz 

19.07.2022 

11 Kreisverwaltung Mayen-Kob-
lenz Referat 9.63-P 

Postfach 20 09 51 
56009 Koblenz 

24.06.2022 

12 Kreisverwaltung Mayen-Kob-
lenz 9.70 Naturschutz, Wasser-
wirtschaft 

Postfach 20 09 51 
56009 Koblenz 

11.07.2022 

 

B Nichtabwägungsrelevante Stellungnahmen von Behörden und Trägern öffentlicher 
Belange 

Nr. Behörde Adresse Schreiben vom 

1 Rhein-Main-Rohrleitungstrans-
portgesellschaft 

Godorfer Hauptstraße 
186 50997 Köln 

21.06.2022 

2 Stadtwerke Mayen GmbH Kehriger Straße 8-10 
56727 Mayen 

21.06.2022  
25.11.2021 Stellungnahme 
Bebauungsplan 

3 Rheinland-Pfalz Generaldirek-
tion Kulturelles Erbe Direktion 
Landesarchäologie Außenstelle 
Koblenz 

Niederberger Höhe 1 
56077 Koblenz 

24.06.2022  
29.11.2021 Stellungnahme 
Bebauungsplan 

4 Rheinland-Pfalz Generaldirek-
tion Kulturelles Erbe Direktion 
Landesarchäologie Abteilung 
Erdgeschichte 

Niederberger Höhe 1 
56077 Koblenz 

27.06.2022 

5 Deutsche Telekom Technik 
GmbH 

Polcher Straße 15-19 
56727 Mayen 

28.06.2022 

6 Energienetze Mittelrhein GmbH 
& Co. KG 

Schützenstraße 80-82 
56068 Koblenz 

30.06.2022 

7 Landwirtschaftskammer Rhein-
land-Pfalz 

Peter Klöckner Straße 
3 56073 Koblenz 

11.07.2022 

8 Rheinland-Pfalz Dienstleistungs-
zentrum Ländlicher Raum Wes-
terwald-Osteifel 

Bahnhofstraße 32 
56410 Montabaur 

18.07.2022 

10 Handwerkskammer Koblenz Friedrich-Ebert-Ring 33 
56068 Koblenz 

20.07.2022 

 

C Stellungnahmen von Bürgerinnen und Bürgern 

Nr. Name Adresse Schreiben vom 

Während des Beteiligungsverfahrens gingen keine Stellungnahmen durch Bürgerinnen und Bür-
ger ein. 
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Eingegangene Stellungnahmen nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 4a Abs. 3 und § 3 Abs. 2 BauGB 
zum Bebauungsplan „Oberes Nettetal I“ (1. Änderung), Mayen 

Stellungnahme Inhalt Abwägung/Empfehlung 

Forstamt Koblenz Nach einer Ortsbesichtigung stelle ich fest, 
dass die Aufforderung zur Abgabe einer 
Stellungnahme, für eine bereits durchge-
führte Maßnahme erfolgen soll.  
Im momentan noch aktuellen FNP werden 
landwirtschaftlichen Flächen aufgeführt, die 
für die Betriebserweiterung gerodet wurden, 
das mag wohl vor 30 Jahren der Fall gewe-
sen sein, denn durch natürliche Sukzession 
hat sich ein Wald überwiegend mit Birken 
bestockt eingestellt. Das Forstamt muss die 
aktuelle Bestockung bei fachlichen Stellung-
nahmen beurteilen, nicht die Festlegungen 
in alten FNP und Grundbuchauszügen. 
 Es handelt sich um eine illegale Rodung 
von Wald nach §14 Landeswaldgesetz von 
RLP in seiner aktuellen Fassung. Bereits in 
meiner Stellungnahme vom 24.11.21 AZ; 
63121 habe ich darauf hingewiesen.  
Im aktuellen Umweltbericht vom April 22 
wird auch der Rodungseigriff mit 8740 m², 
als naturschutzfachliche Kompensation fest-
gelegt.  
In diesem Zusammenhang verweise ich auf 
das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes 
Rheinland-Pfalz vom 24.05.2017-8 A 
11822/16.OVG. Versagung der Bauge-
nehmigung bei fehlender forstrechtlicher 
Genehmigung. 
Nach Rücksprache mit dem Forstamtsleiter, 
Herrn Oberforstrat Schmitz, sieht das Forst-
amt Koblenz von einer Anzeige, wegen un-
genehmigter Rodung von Wald ab. Die feh-
lende Rodungsgenehmigung kann nachbe-
antragt werden.  
Gemäß § 14 Abs.1 Nr.1 LWaldG darf Wald 
nur mit Genehmigung des Forstamtes gero-
det werden. Bei der Entscheidung sind die 
Rechte, Pflichten und die wirtschaftlichen In-
teressen des Waldbesitzers, sowie die Be-
lange der Allgemeinheit gegeneinander und 
untereinander abzuwägen. Vor der Geneh-
migung sind die fachlich berührten Behör-
den anzuhören. Gemäß § 1 Abs.1 Nr.1 
LWaldG ist der Wald in der Gesamtheit und 
Gleichwertigkeit seiner Wirkungen dauer-
haft zu erhalten, zu schützen und gegebe-
nenfalls zu mehren. Der Wald nimmt im Na-
turhaushalt wichtige ökologische Funktio-
nen wahr -insbesondere für Boden, Wasser 
und Klima - und ist Lebensraum einer viel-
fältigen Pflanzen- und Tierwelt. Aus diesem 

Wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
Der nachträglich einzu-
reichende Rodungsan-
trag und die forstrechtli-
che Genehmigung ist Vo-
raussetzung für eine Bau-
genehmigung zukünftiger 
im Bereich ehemaliger 
Waldflächen zu errichten-
der Gebäude. Die Stel-
lungnahme wird an den 
Bauherren weitergeleitet.  

heimannf
Textfeld
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Rechtsgrundsatz ergibt sich das gesetz-
liche Gebot der Walderhaltung, d.h. für 
alle unvermeidbaren Waldinanspruch-
nahmen ist ein flächengleicher Aus-
gleich, in diesem Fall 0,8 ha zu fordern. 
Außerdem handelt es sich bei dem Roden 
von Wald um einen Regeleingriffstatbestand 
gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 9 Landespflegegesetz 
- LPfIG - i.d.F. vom 05.02.1979, zuletzt ge-
ändert durch Landesgesetz vom 06.02.2001 
[GVBI. 2001, S. 29], zuletzt geändert 
LNatSchG RLP 06.10.2015 [GVBL Nr.11 
vom 15.10.2015). der gleichwertig auszu-
gleichen ist. Hierfür könnte aus dem Um-
weltvorsorgeplan der Stadt Mayen, die Ro-
dungsfläche von 8740m² zur Erstauffors-
tung suggeriert werden. Nähere Informatio-
nen erhalten Sie von Ihrem Stadtförster, 
Herrn Peter Göke, oder vom Forstamt Kob-
lenz. 

Kreis Mayen-
Koblenz  
Referat 9.63 

Zu der v. g. Änderung des Flächennut-
zungsplanes für den Bereich „Polcher 
Straße II“ hat die Stadt Mayen mit E-Mail 
vom 15.06.2022 die landesplanerische Stel-
lungnahme gem. § 20 LPIG beantragt. Das 
Beteiligungsverfahren für die Abgabe der 
landesplanerischen Stellungnahme wurde 
mit Schreiben vom 24.06.2022 eingeleitet. 
Das Verfahren ist noch anhängig und wird 
nach Ablauf der Frist im Beteiligungsverfah-
ren abgeschlossen werden. Aus Sicht der 
Raumordnung und Landesplanung beste-
hen daher zum jetzigen Zeitpunkt gegen die 
vorliegende Planung noch Bedenken. Wir 
verweisen insofern auf die künftige landes-
planerische Stellungnahme. 

Wird zur Kenntnis ge-
nommen 

Die Inhalte der landes-
planerischen Stellung-
nahme  vom 30.01.2023 
werden in Kapitel 5.3 der 
Begründung zur Flächen-
nutzungsplanänderung 
berücksichtigt. 

 

 

  

Kreis Mayen-
Koblenz  
Referat 9.70 Na-
turschutz, Was-
serwirtschaft 

Als Untere Naturschutzbehörde sehen wir 
die Änderung des FNP an dieser Stelle kri-
tisch. Im Gegensatz zu den Aussagen im 
Textteil vermögen wir zwar im Umfeld ge-
werbliche Nutzung zu erkennen, eine Vor-
prägung für das in Rede stehende Flurstück 
sehen wir allerdings nicht.  
Die Erweiterungsfläche auf dem Grundstück 
Gemarkung Mayen, Flur 10, Flurstück 312/5 
schiebt sich in der gesamten Breite und 
Länge aus den bisherigen gewerblichen Flä-
chen in den Außenbereich hinaus. Auf drei 
Seiten des Flurstücks grenzt keine gewerb-
liche Nutzung an. Eine Vorprägung ist nicht 
gegeben. Viel mehr reicht die Planfläche un-
natürlich über die bisherige Abgrenzung in 
den Außenbereich und in die sehr steile 
Hanglage hinein. Die Herstellung einer pla-
nen Ebene/Fläche, auf der gleichen Höhen-
lage wie die gewerblichen Bauten an der 

Wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

• Von Seiten des Kreises 
Mayen-Koblenz, Referat 
Naturschutz, Wasserwirt-
schaft wird die „Vorprä-
gung“ der Erweiterungs-
fläche des Flächennut-
zungsplanes in Frage ge-
stellt und als „unnatürlich 
über die bisherige Ab-
grenzung in den Außen-
bereich ragend“ be-
schrieben.  

• Die Erweiterung der Dar-
stellung des Flächennut-
zungsplanes in bisherige 
Außenbereichsflächen 
stellt die Grundlage der 
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Polcher Straße, haben eine extrem hohe, 
sich auf das Erscheinungsbild der Land-
schaft sehr nachteilig auswirkende, steil an-
steigende Böschung von über 10 m Höhe 
entstehen lassen, die sich optisch nicht ein-
binden lässt und die u.E. keiner städtebau-
lich erforderlichen Entwicklung und Ordnung 
entspricht. Die Bemühungen, dies als sol-
ches darstellen zu wollen, führt die Begriff-
lichkeit der Erforderlichkeit einer städtebau-
lichen Ordnung ad absurdum. Eine Vorbe-
reitung einer Heilung bereits unrechtmäßig 
erstellter Vorhaben durch die Änderung des 
FNP und die anschließende Bauleitplanung 
ist u.E. konkret an dieser Stelle nicht ange-
zeigt. 

Erforderlichkeit der vor-
liegenden Änderung dar.  

• Die optische Einbindung 
der Böschungsflächen 
soll über die Festsetzung 
einer Bepflanzung bzw. 
die Entwicklung von Ge-
hölzbeständen auf den 
Böschungsflächen her-
gestellt werden. In dem 
von Gewerbenutzung ge-
prägten Gebiet entlang 
der Polcher Straße wird 
die Begrünung der Bö-
schungsflächen an die-
ser Stelle als ausrei-
chend für die optische 
Einbindung angesehen. 

•  
•  
• Eine „Vorprägung einer 

Fläche“ durch vorhan-
dene Bebauung ist nicht 
Voraussetzung für eine 
neue Darstellung im Flä-
chenutzungsplan. Das 
Bebauungsplangebiet 
„Polcher Straße II“ ist 
aus Richtung Nordwes-
ten, Norden, Nordosten 
und Südosten durch um-
gebende gewerbliche 
Bebauung geprägt und 
vorbelastet. Der Bereich 
der Flächennutzungs-
planänderung ist nicht 
isoliert sondern als Er-
weiterung bereits beste-
hender Gewerbegebiets-
flächen zu betrachten. 
Die Erweiterung der ge-
werblichen Bauflächen 
erfolgt auf einer Breite 
von ca. 17 m mit einem 
Anschluss an beste-
hende Darstellungen ge-
werblicher Bauflächen 
auf einer Länge von ca. 
165 m. 

•  
• Die Aufstellung von Bau-

leitplänen ist auch erfor-
derlich, um den bereits 
entstandenen städtebau-
lichen Zustand rechtlich 
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zu regeln und festzu-
schreiben.  

• Da die Stärkung der Be-
triebe im Gewerbegebiet 
entlang der Polcher 
Straße im Interesse der 
Stadt Mayen liegt und die 
Schaffung der planungs-
rechtlichen Vorausset-
zungen für den im Plan-
gebiet entstandenen Ein-
griff aus Sicht der Stadt 
als vertretbar angesehen 
wird, wird die Weiterfüh-
rung der vorliegenden 
Bauleitplanung ange-
strebt.  

  




